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BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

6 Ni 29/18 (EP)

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. September 2021

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

betreffend das europäische Patent 1 958 364

(DE 60 2006 038 796)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am

14. September 2021 durch die Vorsitzende Richterin Friehe, den Richter

Dipl.-Ing. Müller, die Richterin Werner M. A. sowie die Richter Dipl.-Ing. Matter und

Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 %

des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig

vollstreckbar.
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T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 958 364

(Streitpatent), das auf die internationale Anmeldung PCT/IL2006/001283 vom

7. November 2006 zurückgeht. Das Streitpatent nimmt eine Priorität vom

16. November 2005 aus US 737733 P in Anspruch.

Das Streitpatent ist in Kraft und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter

dem Aktenzeichen 60 2006 038 796.2 geführt. Es trägt die Bezeichnung
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„VPLS REMOTE FAILURE INDICATION“

(auf Deutsch laut Streitpatentschrift: „VPLS-FERNAUSFALLINDIKATION“)

und umfasst in der erteilten Fassung vierzehn Patentansprüche, die die Klägerin mit

der am 3. Mai 2018 eingereichten Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen

hat.

Die erteilten unabhängigen Patentansprüche 1, 12 und 14 lauten gemäß

Streitpatentschrift:

in der Verfahrenssprache: auf Deutsch
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Die Patentansprüche 2 bis 11 sind unmittelbar oder mittelbar rückbezogen auf

Patentanspruch 1; Patentanspruch 13 ist auf Patentanspruch 12 rückbezogen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei unzulässig erweitert und wegen

des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit, mangelnder Neuheit und

insbesondere mangelnder erfinderischer Tätigkeit, für nichtig zu erklären.

Den Einwand der fehlenden Patentfähigkeit stützt sie auf die Dokumente

(Nummerierung und Kurzzeichen nach Klägerin):

Anlage

NK1

LASSERRE, M.; KOMPELLA, V. (Editors): Virtual Private LAN
Services over MPLS, L2VPN Working Group, IETF Internet Draft
Document, draft-ietf-l2vpn-vpls-ldp-07.txt, The Internet Society
(2005), Seiten 1 bis 25

NK1a
Auszug aus dem IETF Data Tracker zu NK1, RFC 4762, abrufbar unter
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4762/history/, abgerufen am 03.05.2018, 10
Seiten

NK1b Internetseite: About the IETF Datatracker, abrufbar unter
https://datatracker.ietf.org/release/about, abgerufen am 13.02.2019, 3 Seiten
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NK1c NARTEN, Thomas: ID Tracker States: An Internet Draft’s Path Through the
IESG, Präsentation, Atlanta IETF 2002-11-20, 22 Seiten

NK1d

Internetseite L2vpn Status Pages, Layer 2 Virtual Private Networks
(Concluded WG) Rtg Area: Alvaro Retana, Martin Vigoureux, | 2003-Jul-03 –
2014-Nov-20, Latest update: 31 Oct 2013 20:38 GMT, abrufbar unter
https://tools.ietf.org/wg/l2vpn/draft-ietf-l2vpn-vpls-ldp/, abgerufen am
14.02.2019, Seiten 1 und 2

NK1e Benachrichtigungsmail vom 18. Juli 2005 um 19.50 Uhr zur Verfügbarkeit der
NK1

NK1f
Internetseite http://www.ietf.org/mailman/listinfo/ aus der Way-Back-Machine
(https://web.archive.org/web /20040225132143/
http://www.ietf.org/mailman/listinfo/) vom 25. Februar 2004, 1 Seite

NK1g

Internetseite http://www.ietf.org/internet-drafts/, Index of /internet-drafts aus
der Way-Back-Machine (https://web.archive.org
/web/20050823091356/http://www.ietf.org/internet-drafts/) vom 23. August
2005, 123 Seiten

NK2

AGUIRRE-TORRES L.; ROSENFELD G.: High-availability in Multipoint to
Multipoint Ethernet for the Delivery of Triple Play Services In: 2006 Optical
Fiber Communication Conference and National Fiber Optic Engineers
Conference, 5-10 March 2006, Anaheim, CA, USA, ISBN 1-55752-803-9,
DOI: 1109/OFC.2006.215435, Seiten 1 bis 6

NK2a
Auszug aus „IEEE Xplore Digital Library" zu NK2, abrufbar unter
https://ieeexplore.ieee.org/document/1636466/, abgerufen am 03.05.2018,
2 Seiten

NK3 US 6 678 241 B1

NK4 US 2002/0112072 A1

NK5 US 4 999 829

NK6 WO 00/74310 A2

NK7 EP 1 568 171 A1

Die Klägerin beantragt

das europäische Patent 1 958 364 mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu

erklären.
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Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält das

Streitpatents in der erteilten Fassung nicht für unzulässig erweitert und dessen

Gegenstand für schutzfähig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 10. Juni 2021

zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges

Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Gegenstand des Patents geht nicht

über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus

und auch der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

gem. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m Art. 138 Abs. 1 lit. a, 52, 56 EPÜ liegt

nicht vor.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Gegenstände des Streitpatents betreffen allgemein

Kommunikationsnetzwerke und im Besonderen Verfahren und Systeme zur
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Bereitstellung von virtuellen privaten LAN-Diensten (Virtual Private LAN-Services,

VPLS) (Absatz 0001).

In der einleitenden Beschreibung nennt das Streitpatent das von ihm zu lösende

Problem nicht konkret. Der detaillierten Beschreibung der Ausführungsbeispiele des

Streitpatents ab Absatz 0017 entnimmt der Fachmann den technischen Hintergrund

der Erfindung, wonach Verfahren und Systeme für einen Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-

(MP-MP)-Netzwerkkommunikationsdienst für mehrere Endpunkte in einem

Netzwerk unter Verwendung von zwei alternativen Topologien, d. h. zwei

alternativen Sätzen von Netzwerk-Links, bereitgestellt werden sollen. Dabei wird

zunächst der Dienst über den primären Satz von Verbindungen und die zugehörige

Netzdienstinstanz bereitgestellt. Wenn ein Fehler auftritt, der zu einem

Verbindungsverlust führt, wird der Verkehr auf den sogenannten Backup-Satz

übertragen (Absätze 0017 und 0018).

In herkömmlichen derartigen Netzwerken gibt es jedoch meist keine direkte

physische Verbindung zwischen primären und Backup-Netzwerken, und ein Ausfall

werde oft nur von der Anwendungsschicht des Endpunkts, der physisch mit dem

Ausfallpunkt verbunden ist, und nicht an den anderen Endpunkten identifiziert.

Daher können sich die Protokolle der oberen Schichten nur auf sogenannte

Timeout-Mechanismen mit, wegen der Implementierungskomplexität, relativ langen

Timeout-Intervallen „verlassen“, um den Verlust der Verbindung zu erkennen.

Infolgedessen sind Prozesse in höheren Schichten nicht in der Lage, den Verlust

der Konnektivität effizient und rechtzeitig zu erkennen, um den Datenverkehr schnell

auf das Backup-Netz zu übertragen. In solchen Fällen ist der Prozess der

Erkennung des Ausfalls und die Umleitung des Netzwerkverkehrs auf die Backup-

Topologie oft langsam und liegt in der Größenordnung von mehreren Minuten

(Absätze 0018, 0019 und 0042).
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2. Daher liegt dem Streitpatent die objektive Aufgabe zugrunde, die

Handhabung von Verbindungsfehlern in Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerken zu

verbessern und Verfahren zur schnelleren Umleitung des Netzwerkverkehrs von der

ausgefallenen primären Topologie auf die Backup-Topologie bereitzustellen

(Absätze 0022 und 0046).

Diese Aufgabe soll mit einem Verfahren zur Kommunikation nach Anspruch 1,

einem Knoten in einem Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 12 und einem

Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 14 gelöst werden, wobei die Ansprüche

sich wie folgt gliedern lassen:

Anspruch 1

1. A method for communication, comprising:

Verfahren zur Kommunikation, aufweisend:

1.1 provisioning different first and second instances of a multipoint- to-

multipoint, MP- MP, communication service over respective first

and second alternative sets of links (44A- 44D, 48A- 48D) that

connect a plurality of endpoints (24A- 24C, 28) in a network (20),

Bereitstellen unterschiedlicher erster und zweiter Instanzen

eines Mehrpunkt- zu- Mehrpunkt, MP- MP, -

Kommunikationsdienstes über entsprechende erste und

zweite alternative Sätze von Links (44A- 44D, 48A- 48D),

welche eine Mehrzahl von Endpunkten (24A - 24C, 28) in

einem Netzwerk (20) verbinden,

1.2 each of the sets of links traversing network nodes (32A- 32D),

which provide physical layer resources for operating the links;

wobei jeder dieser Sätze von Links Netzwerkknoten (32A -

32D) durchläuft, welche physische Schichtressourcen

bereitstellen zum Betreiben der Links;
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1.3 providing the communication service to the endpoints over the first

set of links (44A-44D) using the first instance;

Bereitstellen des Kommunikationsdienstes an die Endpunkte

über den ersten Satz von Links (44A-44D) unter Verwendung

der ersten Instanz;

1.4 upon detecting a failure in the first set of links (44A-44D) by a

network node, sending a message indicating the failure from the

network node to other network nodes (32A-32D),

nach dem Detektieren eines Fehlers in dem ersten Satz von

Links (44A-44D) durch einen Netzwerkknoten, Senden einer

Nachricht, welche den Fehler anzeigt, von dem

Netzwerkknoten an andere Netzwerkknoten (32A-32D),

1.5 deactivating the physical layer resources for operating one or

more of the links in the first set of links by at least one of the

network nodes (32A-32D) upon receiving the propagated failure

message, in order to cause a loss of connectivity in the first set of

links (44A-44D); and

Deaktivieren der physischen Schichtressourcen zum

Betreiben eines oder mehrerer der Links in dem ersten Satz

von Links durch mindestens einen der Netzwerkknoten (32A -

32D) nach Empfangen der propagierten Fehlernachricht, um

einen Verbindungsverlust in dem ersten Satz von Links (44A-

44D) zu veranlassen; und

1.6 as a result of sensing the loss of connectivity, the endpoints

resuming the communication service over the second instance by

transferring communication among the endpoints to the second

set of links (48A-48D).

wobei, als ein Ergebnis des Erfassens des

Verbindungsverlustes, die Endpunkte den

Kommunikationsdienst über die zweite Instanz fortsetzen
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durch Übertragen der Kommunikation unter den Endpunkten

an den zweiten Satz von Links (48A-48D).

Anspruch 12

12. A node in a communication network (20) that

Ein Knoten in einem Kommunikationsnetzwerk (20),

12.1 includes multiple endpoints and first and second alternative sets

of links that connect the endpoints, the node comprising:

welcher mehrere Endpunkte und erste und zweite alternative

Sätze von Links umfasst, welche die Endpunkte verbinden,

wobei der Knoten aufweist:

12.2 a link interface, which is operative to provide a physical layer

resource for operating a local link of the first set of links

connected to the node; and

eine Link-Schnittstelle, welche betreibbar ist zum Bereitstellen

einer physischen Schichtressource zum Betreiben eines

lokalen Links des ersten Satzes von Links, welche mit dem

Knoten verbunden sind; und

12.3 a processor, which is arranged

einen Prozessor, welcher angeordnet ist

12.3.1 to provide a communication service to one or more of the

endpoints over the local link using a first instance of the service,

zum Bereitstellen eines Kommunikationsdienstes an einen

oder mehrere der Endpunkte über den lokalen Link unter

Verwendung einer ersten Instanz des Dienstes,

12.3.2 to send a first message notifying other nodes in the network (20)

upon detecting a local failure in the local link, and
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zum Senden einer ersten Nachricht, welche die anderen

Knoten in dem Netzwerk (20) benachrichtigt nach einem

Detektieren eines lokalen Fehlers in dem lokalen Link und

12.3.3 to deactivate the physical layer resource provided for operating

the local link upon accepting a second message from another

node indicating a remote failure in the first set of links (44A-44D),

zum Deaktivieren der physischen Schichtressource, welche

bereitgestellt wird zum Betreiben des lokalen Links nach

einem Akzeptieren einer zweiten Nachricht von einem

anderen Knoten, welche einen entfernten Fehler in dem

ersten Satz von Links (44A-44D) anzeigt,

12.4 in order to cause

um zu veranlassen

12.4.1 a loss of connectivity in the first set of links (44A-44D) and thus

cause a transfer of communication among the endpoints to the

second set of links (48A-48D) and

einen Verbindungsverlust in dem ersten Satz von Links (44A-

44D) und somit eine Übertragung der Kommunikation unter

den Endpunkten an den zweiten Satz von Links (48A-48D)

und

12.4.2 a resumption of the communication service using a second

instance of the service different from the first instance over the

second set of links (48A-48D).

eine Fortsetzung des Kommunikationsdienstes unter

Verwendung einer zweiten Instanz des Dienstes, welcher

unterschiedlich von dem der ersten Instanz ist, über den

zweiten Satz von Links (48A-48D).
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Anspruch 14

14. A communication network (20) serving a plurality of endpoints

(24A-24C, 28), the network (20) comprising:

Kommunikationsnetzwerk (20), welches einer Mehrzahl von

Endpunkten (24A-24C, 28) dient, wobei das Netzwerk (20)

aufweist:

14.1 a plurality of links, comprising at least first and second alternative

sets of links that interconnect the endpoints in the network (20);

and

eine Mehrzahl von Links, welche mindestens erste und zweite

alternative Sätze von Links aufweisen, welche die Endpunkte

in dem Netzwerk (20) verbinden; und

14.2 network nodes (32A-32D),

Netzwerkknoten (32A-32D),

14.2.1 which are traversed by the first and second sets of links and

welche durch die ersten und zweiten Sätze von Links

durchlaufen werden und

14.2.2 are arranged to provide physical layer resources for operating

the links,

angeordnet sind zum Bereitstellen der physischen

Schichtressourcen zum Betreiben der Links,

14.2.3 to provide a communication service to the endpoints over the first

set of links (44A-44D) using a first instance of the service,

zum Bereitstellen eines Kommunikationsdienstes an die

Endpunkte über den ersten Satz von Links (44A-44D) unter

Verwendung einer ersten Instanz des Dienstes, und
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14.3 to deactivate the physical layer resources of one or more of the

links in [sic!] and the network further comprising means

provisioned, upon detecting a failure in the first set of links by a

network node, to send a message indicating the failure from the

network node to other network noder [sic!], and

wobei das Netzwerk weiterhin Mittel aufweist, welche

bereitgestellt werden nach Detektieren eines Fehlers in dem

ersten Satz von Links durch einen Netzwerkknoten, eine

Nachricht, welche den Fehler anzeigt, von dem

Netzwerkknoten an andere Netzwerkknoten zu senden und

14.4 the first set of links by at lest [sic!] one of the network nodes upon

receiving the propagated failure message so as to cause a loss

of connectivity in the first set of links (44A-44D); and

zum Deaktivieren der physischen Schichtressourcen einer

oder mehrerer der Links in dem ersten Satz von Links durch

mindestens einen der Netzwerkknoten nach Empfangen der

propagierten Fehlernachricht, um einen Verbindungsverlust in

dem ersten Satz von Links (44A-44D) zu veranlassen; und

14.5 the endpoints provisioned, as a result of sensing the loss of

connectivity, to resume the communication service over the

second set of links (48A-48D) using a second instance of the

service different from the first instance.

die Endpunkte bereitgestellt werden, als ein Ergebnis des

Erfassens des Verbindungsverlustes, zum Fortsetzen des

Kommunikationsdienstes über den zweiten Satz von Links

(48A-48D) unter Verwendung einer zweiten Instanz des

Dienstes, welche unterschiedlich zu der ersten Instanz ist.
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3. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Absolventen eines Diplom-

oder Masterstudiengangs Informatik und Kommunikationssysteme oder

vergleichbarer Studiengänge mit Berufserfahrung an. Dieser kennt insbesondere

die zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents gängigen

Kommunikationsnetzwerktypen, -topologien, -architekturen, -komponenten und -

Protokolle sowie deren jeweilige Funktionalität.

4. Die Lehre des Streitpatents und die Merkmale der Ansprüche 1, 12 und 14

bedürfen der Erläuterung:

Da das Streitpatent ein Verfahren zur Kommunikation (Anspruch 1), einen Knoten

in einem Kommunikationsnetzwerk (Anspruch 12) und ein

Kommunikationsnetzwerk, welches einer Mehrzahl von Endpunkten dient

(Anspruch 14), zum Gegenstand hat, wobei diesen drei Ansprüchen letztlich

dieselbe technische Lehre zugrunde liegt und sie im Wesentlichen

korrespondierende Anweisungen enthalten, wird im Folgenden die Erläuterung der

technischen Lehre und die Auslegung der Merkmale allein anhand von Anspruch 1

vorgenommen.

Das Streitpatent betrifft nach Anspruch 1 ein Verfahren zur Kommunikation, bei dem

ein Netzwerk bereitgestellt wird, das insbesondere zwei unterschiedliche Instanzen

über zwei entsprechende alternative Sätze von Links aufweist, welche eine

Mehrzahl von Endpunkten verbinden (Merkmal 1.1) und dabei physische

Schichtressourcen enthaltende Netzwerkknoten durchlaufen (Merkmal 1.2), wobei

die Bereitstellung eines Kommunikationsdienstes an die Endpunkte (im

störungsfreien Betrieb) über den ersten Satz von Links der ersten Instanz stattfindet

(Merkmal 1.3).

Im Falle der Detektion eines Fehlers im ersten Satz von Links durch einen

Netzwerkknoten wird eine Nachricht an andere Netzwerkknoten gesendet (Merkmal

1.4), welche eine Deaktivierung der physischen Schichtressourcen zum Betrieb
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dieser Links veranlasst (Merkmal 1.5). Der hierdurch verursachte

Verbindungsverlust führt, nachdem er erfasst wurde, zur Fortsetzung der

Kommunikation über den zweiten Satz von Links (Merkmal 1.6). Die Kommunikation

zwischen den Endpunkten wird also durch die Fehlernachricht zwischen

Netzwerkknoten und einem durch sie veranlassten Verbindungsverlust, durch

Deaktivieren ihrer physischen Schichtressourcen, auf den zweiten Satz von Links

umgeleitet, was gegenüber herkömmlichen Verfahren eine Beschleunigung der

Kommunikationsfortsetzung ermöglicht (Absätze 0022 und 0046).

Somit beschreiben die Merkmale 1.1 bis 1.3 im Wesentlichen Eigenschaften des

Netzwerks selbst, in dem das anspruchsgemäße Verfahren zur Kommunikation

abläuft, während die Merkmale 1.4 bis 1.6 die Übertragung der Kommunikation auf

die Links des zweiten Satzes im Falle einer Störung in einem Link des ersten Satzes

lehren.

4.1 Gemäß Merkmal 1.1 wird beansprucht, dass das Netzwerk, in dem das

beanspruchte Verfahren abläuft, unterschiedliche erste und zweite Instanzen eines

Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-, MP-MP-Kommunikationsdienstes über entsprechende

erste und zweite alternative Sätze von Links bereitstellt, welche eine Mehrzahl von

Endpunkten in einem Netzwerk verbinden.

Ein solcher Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-Kommunikationsdienst ist beispielsweise

der Dienst VPLS (Virtual Private LAN Service), welcher die Verbindung zwischen

verschiedenen, auch weit voneinander entfernten Computern (Endpunkte (24A -

24C, 28)) oder MTUs (Multi-Tenant Unit, Mehrparteien-Einheit, welche wiederum

mehrere Computer umfassen kann), in einer virtuellen LAN (Local Area Network)

Struktur ermöglicht und auf den sich die gesamte Beschreibung des Streitpatents

bezieht. Die Endpunkte (24A - 24C, 28) stellen dabei Zugänge für Benutzer (user

node) zum Netzwerk her, wobei die Ausgestaltung und Anbindung der Endpunkte

nach außen nicht angegeben wird.
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Die beiden unterschiedlichen bereitgestellten Instanzen umfassen die alternativen

Sätze von Links (44A - 44D, 48A - 48D), wobei diese sich Netzwerkressourcen

teilen können (vgl. Absätze 0030, 0067 und 0075). Somit ist es nicht zwingend, dass

die beiden Instanzen bzw. Sätze von Links sich in allen Elementen voneinander

unterscheiden, es reicht aus, wenn sie sich zumindest in einem Link voneinander

unterscheiden.

Unter einem Link in der Kommunikationstechnik versteht der Fachmann eine

Verbindung zwischen Endpunkten, die der Datenübertragung dient. Gemäß

Streitpatentschrift können diese Verbindungen mittels optischer oder elektrischer

Leiter sowie logischer Verknüpfungen realisiert sein (Absätze 0010, 0029 und 0067;

Unteransprüche 6, 7 und 9).

4.2 Gemäß Merkmal 1.2 durchlaufen die Sätze von Links bei der Verbindung

zweier Endpunkte Netzwerkknoten [network nodes, in den Figuren 1 und 2: ring

nodes (32A- 32D)], welche physische Schichtressourcen zum Betreiben der

Links bereitstellen.

Diese Netzwerkknoten sind typischerweise Switches oder Bridges bzw. im Fall von

H-VPLS („Hierarchical“-VPLS) die im VPLS-Kern angeordneten PEs (Provider Edge

Router; Router zwischen dem Bereich eines Netzwerkdienstanbieters und

Bereichen, die von anderen Netzwerkanbietern verwaltet werden), welche mittels

ihrer physischen Ressourcen die Daten senden bzw. weiterleiten. Im Streitpatent

werden als Beispiele für physische Schichtressourcen Laserquellen im Fall von

optischen Links und Schaltungen zur Erzeugung eines Trägersignals im Fall von

Kupfer- bzw. Draht-Links genannt (Absatz 0039). Als weiteres Beispiel ist in

Anspruch 9 des Streitpatents die Zuordnung eines logischen Links zu der jeweiligen

Instanz genannt, wobei sich in jedem Fall mehrere Links eine physische Ressource

teilen können (Unteranspruch 11; Absätze 0012 und 0067).
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4.3 Gemäß Merkmal 1.3 stellt das Verfahren den Kommunikationsdienst (im

fehlerfreien Betrieb) zwischen den Endpunkten über den ersten Satz von Links unter

Verwendung der ersten Instanz bereit.

Von zwei zur Verfügung stehenden alternativen Kommunikations-Topologien ist

typischerweise zunächst ein Satz von Links mit einer bestimmten Instanz des

Kommunikationsdienstes assoziiert und wirkt als ein primärer Satz, wohingegen der

andere als Ersatz (backup) bereit steht und mit einer anderen Dienstinstanz

assoziiert ist (Absatz 0017). Wie bereits zu den Merkmalen 1.1 und 1.2 erwähnt,

können sich die zwei verschiedenen Instanzen bzw. Sätze von Links auch

Netzwerkressourcen teilen (Unteranspruch 11; Absätze 0012 und 0075).

Ein Ausführungsbeispiel für das in den Merkmalen 1.1 bis 1.3 beschriebene

Netzwerk wird in Figur 1 der Streitpatentschrift anhand einer Ringtopologie in einem

VPLS-Netzwerk schematisch wiedergegeben:

Figur 1 des Streitpatents mit Ergänzungen durch den Senat

4.4 Gemäß Merkmal 1.4 sendet ein Netzwerkknoten – sobald dieser in dem

ersten Satz von Links einen Verbindungsfehler detektiert – eine entsprechende

Fehlernachricht an die anderen Netzwerkknoten. Dabei wird für das Versenden
















































































